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Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
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Die Abgeordneten zum Nationalrat Haigermoser und Kollegen 

haben am 28. September 1989 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage mit der Nr. 4253/J gerichtet, die 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welche Mengen an Kälbern und Kalbfleisch wurden seit 

1.8.1989 (Monatswerte) 

a) aus EG-Ländern, 

b) aus COMECON-Ländern 

nach österreich importiert 1 

2. Können Sie ausschließen, daß sich bei diesen Importen 

hormongedopte Kälber bzw. deren Fleisch befinden 1" 
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EG 
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Diese Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1a, 1b und 2: 

Folgende Importmengen an Kälbern und Kalbfleisch wurden 

nach den statistischen unterlagen der Vieh- und Fleisch

kommission seit August 1989 importiert (vorläufige Werte): 

Kälber o. Fell Schlachtkälber Saugkälber 

(Kälber z. Mast) 

August September August September August September 

211,7 t 207,1 t 

COMECON 65,5 t 9,1 t 122,2 t 76,5 t 

Summe 211,7 t 207,1 t 65,5 t 9,1 t 122,2 t 76,5 t 

(1.649 Stk.)(1.635 Stk.) (388 Stk.)(56 Stk.) (1.963 Stk.)(1.327 Stk.) 

Zur Erläuterung obiger Tabelle darf angeführt werden, daß 

"Saugkälber" zwischen 8 und 15 Wochen in österreich ge

mästet werden müssen, bevor sie als Kalbfleisch zum Ver
zehr gelangen. 

Kälber ohne Fell und Schlachtkälber gelangen unmittelbar 

nach dem Import als Kalbfleisch in den Handel. 

Nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen fällt die 

untersuchung von Kälbern und Kalbfleisch in- und 

ausländischer Herkunft auf eventuelle Hormonbeigaben in 

den Zuständigkeitsbereich des Herrn Bundesministers für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst. 

Der Bundesminister: 
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